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RS OGH 1956/9/5 7Ob385/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1956

Norm

KlGG §1

KleingartenV §1

Rechtssatz

Als Höchstgrenze für den einzelnen Kleingarten ist grundsätzlich ein Flächenausmaß von sechshundertfünfundzwanzig

Quadratmeter anzunehmen, das nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen bis zu einem Höchstausmaß von

eintausend Quadratmeter überschritten werden darf.
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